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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Für welche Schäden soll es finanzielle Unterstützung geben?

2. Für welche Waldbesitzer wird es finanzielle Unterstützung geben?

3. Wie hoch wird der Eigenanteil der Waldbesitzer bei den entsprechenden Schä-
den sein?

4. Welchen finanziellen Umfang wird der Notfallplan haben?

5. Welchen finanziellen Umfang sollen die Bundeshilfen nach ihrer Kenntnis
 haben?

6. Wie hoch wird der Gesamtschaden sein und wie wird dieser ermittelt?

7. Um welche bisher nicht bekannte, drastische Schäden handelt es sich bei der
Buche?

8. Warum fordert Minister Hauk MdL keine finanzielle Unterstützung von der
EU an?
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Kleine Anfrage
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und
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Notfallplan und Bundeshilfen für den Wald
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B e g r ü n d u n g

In der Stuttgarter Zeitung vom 25. Juli 2019 kündigt Minister Hauk MdL wegen
der „Klimakrise“ einen Notfallplan an und fordert Bundeshilfen für den Wald.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 22. August 2019 Nr. Z(52)-0141.5/470F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Finanzen und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Für welche Schäden soll es finanzielle Unterstützung geben?

Zu 1.:

Finanzielle Zuwendungen für die Waldbesitzenden sind momentan über das In-
strument der forstlichen Förderung möglich. 

In der Verwaltungsvorschrift Nachhaltige Waldwirtschaft sind mehrere Fördertat-
bestände im Zusammenhang mit Kalamitätsereignissen verankert, die Waldbesit-
zende zurzeit beantragen können:

VwV NWW Teil D 7.4: Förderung der Wegegrundinstandsetzung nach Schad -
ereignissen 

VwV NWW Teil E 8.8: Förderung der Errichtung von Holzkonservierungsanlagen

VwV NWW Teil E 8.9: Lagerbeschickung von Holzkonservierungsanlagen

VwV NWW Teil E 8.10: Lagerung von Holz in Nass- und Trockenlagern

Als Sondermaßnahme wird das Hacken von Kronenrestholz und anfallendem
Schadstammholz gefördert, um die Ausbreitung des Borkenkäfers durch den Ent-
zug von bruttauglichem Material einzudämmen.

Die Maßnahmen der VwV NWW können nach Waldbränden, Naturkatastrophen,
Naturkatastrophen gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen, sonstigen
widrigen Witterungsverhältnissen, Schädlingsbefall sowie Katastrophenereignisse
und Ereignissen im Zusammenhang mit dem Klimawandel gewährt werden.

2. Für welche Waldbesitzer wird es finanzielle Unterstützung geben?

Zu 2.:

Für die unter Ziffer 1. genannten Maßnahmen der VwV NWW Teil E 8.8 bis 8.10
und die die „Sondermaßnahme des Hackens von Kronenrestholz und anfallendem
Schadstammholz“ müssen die Begünstigten, sofern es sich nicht um forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse i. S. d. Bundeswaldgesetzes handelt, Eigentümer
der Flächen sein, von denen das Holz stammt. Förderfähig sind Kommunale und
Private Waldeigentümer. 

Für die unter Ziffer 1 genannte Maßnahme der VwV NWW Teil D 7.4 müssen
Zuwendungsempfänger Besitzer von in Baden-Württemberg gelegenen Waldflä -
chen oder forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse sein. Förderfähig sind Kommu-
nale und Private Waldeigentümer. Die Waldfläche eines Privatwaldbetriebes darf
dabei nicht größer als 200 ha sein.
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3. Wie hoch wird der Eigenanteil der Waldbesitzer bei den entsprechenden Schä-
den sein?

Zu 3.:

Der Eigenanteil für Maßnahmen, die i. S. d. VwV NWW förderfähig sind, lässt
sich als Differenz aus tatsächlichen Kosten und dem Fördersatz errechnen.

VwV NWW Teil E 8.8: Erstinvestitionen für geeignete Einrichtungen und Anla-
gen zur Lagerung von Holz und der dafür konservierenden Behandlung können
mit 30 % der nachgewiesenen Ausgaben gefördert werden. Somit bleibt ein Eigen -
anteil von 70 % der Kosten.

VwV NWW Teil E 8.9: Der Zwischentransport von Holz zur Lagerkonservierung
und zu Nass- oder Trockenlagern kann mit 6 Euro je angeliefertem Festmeter Holz
gefördert werden, jedoch maximal 100 % der tatsächlichen Kosten. Der Eigen -
anteil ist abhängig vom Differenzbetrag zu den tatsächlichen Kosten.

VwV NWW Teil E 8.10: Die Einlagerung von Holz in Nass- und Trockenlager
kann mit 0,30 Euro je eingelagertem Festmeter Holz und angefangenem Monat
der Einlagerung gefördert werden, jedoch maximal 100 % der tatsächlichen Kos ten.
Der Eigenanteil ist abhängig vom Differenzbetrag zu den tatsächlichen Kos ten.

Sondermaßnahme Hacken von bruttauglichem Material: Gefördert wird die Ar-
beitsstunde der Hackermaschine mit 80 % der durch Rechnung belegbaren Netto-
kosten, jedoch maximal ein Betrag von 160 Euro je Maschinenarbeitsstunde. Der
Eigenanteil ist abhängig vom Differenzbetrag zu den tatsächlichen Kosten.

4. Welchen finanziellen Umfang wird der Notfallplan haben?

Zu 4.:

Der Notfallplan wird derzeit erstellt, weswegen noch keine genauen Aussagen zum
finanziellen Umfang getätigt werden können. Die Vorstellung und Erörterung des
Notfallplans ist im Rahmen des Waldgipfels am 2. September vorgesehen.

5. Welchen finanziellen Umfang sollen die Bundeshilfen nach ihrer Kenntnis
 haben?

Zu 5.:

Die Bundeshilfen umfassen aktuell 25 Mio. Euro in den Jahren 2019 bis 2024.
Weitere Mittel müssen im Zusammenhang der Erstellung des Haushalts der Bun-
desregierung diskutiert werden.

6. Wie hoch wird der Gesamtschaden sein und wie wird dieser ermittelt?

Zu 6.:

Eine genaue Bezifferung des Gesamtschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich. Die aktuelle Abschätzung des Schadausmaßes geschieht auf Basis von
Schadensmeldungen und Prognosen zum weiteren Kalamitätsverlauf. Zusätzlich
werden Aufarbeitungskosten und Holzpreise zur Berechnung herangezogen, die
sich aus vergangenen Kalamitäten als Erfahrungswerte ableiten lassen. Die Schät-
zung der finanziellen Auswirkungen ist deshalb mit gewissen Unsicherheiten be-
haftet.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg rechnet Stand 9. Au-
gust 2019 mit folgenden Schadenssummen:
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Infolge der vermehrt auftretenden Schäden bei der Buche ist auch hier mit finan-
ziellen Einbußen aufgrund sinkender Preise und schlechterer Qualitäten des Hol-
zes zu rechnen. 

7. Um welche bisher nicht bekannte, drastische Schäden handelt es sich bei der
Buche?

Zu 7.:

Nach dem Blattaustrieb im Frühjahr 2019 sind bei der Buche regional ungewöhn-
lich hohe Absterbeerscheinungen bis hin zu flächigen Ausfällen auf unterschied-
lichsten Standorten aufgetreten. Es sind dabei vor allem Bäume betroffen, die auf
schlecht wasserversorgten Standorten, am Bestandesrand und auf stark tonigen
Standorten wachsen. Schäden treten darüber hinaus in Buchenbeständen auf, die
durch Niederschlagsdefizite, langanhaltende Hitze und hohe Sonneneinstrahlung
in Verbindung mit einer starken Fruktifikation im Jahr 2018 bereits stark in ihrer
Vitalität beeinflusst waren. Oftmals finden sich nur noch im unteren Bereich des
Baumes Äste mit grünen Blättern, während sie im oberen Kronenbereich bereits
abgestorben sind. 

Dort finden sich an süd- und südwestexponierten Stammpartien Sonnenbrandphä-
nomene, abplatzende Rinde, Schleimflussflecken, Astabbrüche und Rindennekro-
sen, in vielen Fällen sind auch Brutbilder von Käfern zu sehen. Stämme der ge-
schädigten Buchen zeigen etwa in der Hälfte der Fälle aktuell keinerlei Auffällig-
keiten, die auf die Beteiligung biotischer Schaderreger hinweisen. Bei der anderen
Hälfte gibt es deutlichen Schleimfluss und Pilzbefall, mit Holzfäule durch nach-
folgende Saprophyten.

Derzeit aber überwiegen Schäden durch den kleinen Buchenborkenkäfer (Ta-
phrorychus bicolor Hrbst.) und den Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis L.). Auch
der Buchenspringrüssler (Rhynchaenus fagi) wird immer wieder an Buchen ge-
funden und kann durch seine Schäden an Blättern zu einer Schwächung führen.
Es gibt aber durchaus viele Buchen, die ohne Beteiligung dieser Schadinsekten
absterben; hier ist wohl allein die Trockenheit in Verbindung mit einer starken
vorjährigen Fruktifikation ursächlich.

8. Warum fordert Minister Hauk MdL keine finanzielle Unterstützung von der 
EU an?

Zu 8.:

Mit den über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bereitgestellten Mitteln wer-
den sowohl die Land- und Forstwirte als auch die ländlichen Regionen gefördert.
Insgesamt stehen für die Agrarförderung in Deutschland von 2014 bis 2020 jähr-
lich rund 6,2 Milliarden Euro an EU-Mitteln zur Verfügung. Für die EU-Förder-
periode 2014 bis 2020 haben die EU-Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament
und die EU-Kommission im sogenannten Trilogverfahren Ende 2013 die Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums vom 17. Dezember 2013 be-
schlossen. Diese Verordnung – kurz „ELER-Verordnung“ genannt – bildet den
inhaltlichen und finanziellen Rahmen für die zweite Säule der Gemeinsamen
Agrarpolitik. Sie regelt die Voraussetzungen und Bedingungen für die finanzielle
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Beteiligung der EU, legt Prioritäten und Ziele fest und ist die rechtliche Grund -
lage für die Entwicklungsprogramme Ländlicher Raum (EPLR) der Mitglieds-
staaten bzw. der Bundesländer. Das baden-württembergische EPLR ist der Maß-
nahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 bis
2020 (MEPL III). Finanzielle Unterstützungen der EU erfolgen auf dieser Grund-
lage bei den Fördermaßnahmen der VwV NWW 8.8–8.10. 

Weitere Maßnahmen können kurzfristig nicht in den MEPL eingebracht werden.
Mittelfristig, im Rahmen der Planungen für die neue GAP-Periode, wird das The-
ma des Waldschutzes aktiv durch Baden-Württemberg eingebracht. 

Günstige Voraussetzung für die Forstliche Förderung bietet kurzfristig der GAK
Teil F, „Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetter -
ereignisse verursachten Folgen im Wald“.

Zudem wurde die Bundesregierung vom Bundesrat gebeten, zu prüfen ob Mittel
aus dem EU-Solidaritätsfonds mobilisiert werden können. Die Bundesregierung
sieht keine Möglichkeit der Unterstützung aus diesem Fonds, da dieser auf solida-
rische Hilfe bei großen und unmittelbaren Naturkatastrophen ausgelegt ist, insbe-
sondere bei Schäden an öffentlichen Infrastrukturen. Die Borkenkäferkalamität
und die aktuelle Dürre sind jedoch in ihrer aktuellen Gradationsentwicklung nach
nicht vergleichbar mit Naturkatastrophen, auf die der Solidaritätsfonds ausgelegt
ist. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


